
1) Nicht von Antragstellerin/Antragsteller auszufüllen
2) Zutreffendes ankreuzen

Stadt/Gemeinde

          
          
          
          

Eingang bei der Stadt/Gemeinde

Zur Bauanzeige § 66 LBO
vom

          

Ein Satz Bauantragsunterlagen muß mit einem Sichtvermerk versehen
sein.

Aktenzeichen 1)

Bauherrin/Bauherr
Vorname, Name, Telefon (Bei mehreren Bauherrinnen oder Bauherren auch Vertreterin/Vertreter benennen)

          
(§ 56 LBO) Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort

          
Vorhaben
(genaue Bezeichnung wie z.B.
Wohnhaus mit Garage,
Feuerungsanlage, Öllagerung,
Einfriedung )

          
          
          

Baugrundstück
Straße, Haus-Nr., Gemeinde

          
Gemarkung, Flur, Flurstück(e)

          
Entwurfsverfasserin/
Entwurfsverfasser

Vorname, Name, Beruf, Telefon

          
(§ 57 LBO) Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort

          

ERKLÄRUNG BAUHERRIN/BAUHERR

Hiermit wird erklärt, daß die Pflichten gemäß § 66 Abs. 3 Nr. 2 LBO erfüllt werden durch2)

Anlegen eines Kinderspielplatzes auf dem Baugrundstück
Ablösung eines Kinderspielplatzes im Einvernehmen mit der Gemeinde (§ 11 Abs. 4 LBO i.V.m. § 93 Abs. 1 Nr. 6 LBO)
Herstellen eines Kinderspielplatzes auf einem geeigneten Grundstück in unmittelbarer Nähe des Baugrundstücks mit öffentlich-
rechtlicher Sicherung (Baulast)
Anlegen von notwendigen Stellplätzen auf dem Baugrundstück
Ablösung von notwendigen Stellplätzen im Einvernehmen mit der Gemeinde (siehe § 50 Abs. 7 LBO i.V.m. § 93 Abs. 1 Nr. 9 LBO)
Herstellen von notwendigen Stellplätzen auf einem anderen Grundstück als das Baugrundstück mit öffentlich-rechtlicher Sicherung
(Baulast)
Aussetzungsantrag im Einvernehmen mit der Gemeinde gemäß § 50 Abs. 3 LBO
Herstellung notwendiger Fahrradstellplätze

Gemäß § 66 Abs. 3 Nr. 5 LBO wird weiter erklärt, daß keine hindernde Baulast besteht.

Sind die Voraussetzungen für die Freistellung nach § 66 LBO nicht gegeben, bitte ich die Bauanzeige als Bauantrag zu behandeln.

                    
Ort/Datum Bauherrin/Bauherr

ERKLÄRUNG GEMEINDE1)

Hiermit wird erklärt,
1. daß die Erschließung des Vorhabens gesichert ist (§ 66 Abs. 3 Nr. 4 LBO),
2. die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nrn. 1 und 2 vorliegen:

das Vorhaben liegt innerhalb des Geltungsbereiches2)

des Bebauungsplanes (Name: ............................................................................., Datum der Bekanntmachung: ............................)
einer Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan

und außerhalb des Geltungsbereiches
einer Veränderungssperre
eines förmlich festgelegten Sanierungsgebietes
eines förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereiches
eines förmlich festgelegten Gebietes nach § 172 BauGB (Erhaltungssatzung)

Bemerkung:           

Stadt/Gemeinde Datum, Stempel




